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Einhell Germany AG 

Landau an der Isar 

ISIN DE000A40EST5 / DE000A40ESU3 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der 

am Freitag, den 4. Juli 2025, um 10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ) 

in der Stadthalle Landau, Stadtgraben 3, 94405 Landau an der Isar, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 

zum 31. Dezember 2024, Vorlage des Lageberichts für die Einhell Germany AG und des 

Konzernlageberichts für den Einhell-Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands 

zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie Vorlage des 

Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 

Die vorgenannten Unterlagen sind nach den aktienrechtlichen Vorschriften der 

Hauptversammlung zugänglich zu machen. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand 

aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bereits 

am 30. April 2025 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt hat. 

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Einhell Germany AG 

ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von Euro 70.548.911,41 wie 

folgt zu verwenden: 
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Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,48  

je Stammaktie auf Stück 6.283.200 dividendenberechtigte 

Stammaktien. 

 

Euro 9.299.136,00 

Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,50  

je Vorzugsaktie auf Stück 5.040.000 dividendenberechtigte 

Vorzugsaktien. 

 

Euro 7.560.000,00 

Vortrag auf neue Rechnung Euro   53.689.775,41 

Bilanzgewinn Euro   70.548.911,41 

Die Dividende ist am 9. Juli 2025 zahlbar. 

3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. 

4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. 

5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2025 sowie des Prüfers für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für das 

Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. 

b) Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-

gesellschaft, Nürnberg, wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das 

Geschäftsjahr 2025 bestellt. 

Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts erfolgt vorsorglich für den Fall, 

dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung der sogenannten Corporate 

Sustainability Reporting Directive („CSRD“; Richtlinie (EU) 2022/2464) in deutsches 

Recht („CSRD-Umsetzungsgesetz“), eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers durch die 
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Hauptversammlung verlangen sollte, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

also nach dem deutschen Umsetzungsrecht nicht ohnehin dem bestellten 

Abschlussprüfer obliegen sollte. 

6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 

2024 

Nach § 162 des Aktiengesetzes (AktG) haben Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen klaren 

und verständlichen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen 

oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats von der Gesellschaft und von 

Unternehmen desselben Konzerns (§ 290 HGB) gewährte und geschuldete Vergütung 

(Vergütungsbericht) zu erstellen. 

Der Vergütungsbericht der Einhell Germany AG für das Geschäftsjahr 2024 wurde gemäß 

§ 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 

Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des 

Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.  

Nach § 120a Abs. 4 AktG ist der geprüfte Vergütungsbericht der Hauptversammlung zur 

Billigung vorzulegen. Das Votum der Hauptversammlung über die Billigung des 

Vergütungsberichts hat empfehlenden Charakter. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht der Einhell Germany AG für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

Der Vergütungsbericht mit Prüfungsvermerk ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.einhell.com/de/investor-relations/corporate-governance/ unter 

„Vergütungsbericht“ abrufbar. 

7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die 

Vorstandsmitglieder 

Gemäß § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten 

Gesellschaft über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die 

Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens 

jedoch alle vier Jahre. Dabei ist ein das Vergütungssystem bestätigender Beschluss zulässig. 

Das vom Aufsichtsrat am 22. April 2021 beschlossene Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder wurde zuletzt von der Hauptversammlung am 18. Juni 2021 mit einer 

Mehrheit von 100 % der gültig abgegebenen Stimmen gebilligt. 
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Nach Ansicht des Aufsichtsrats ist das bestehende Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder weiterhin angemessen, weshalb es der Hauptversammlung unverändert 

zur Bestätigung vorgelegt wird. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das vom Aufsichtsrat am 22. April 2021 beschlossene 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Einhell Germany AG zu bestätigen. 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter https://www.einhell.com/de/investor-relations/corporate-governance/ unter 

„Vorstandsvergütungssystem“ abrufbar.  

8  Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und die 

entsprechende Satzungsänderung 

Die derzeit geltende, in § 6 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft geregelte Vergütung der 

Mitglieder des Aufsichtsrats der Einhell Germany AG und das zugrundeliegende 

Vergütungssystem wurden von der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2023 

beschlossen und im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juni 2024 im Zuge 

der Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) entsprechend angepasst.  

Aufgrund stetig wachsender Herausforderungen und immer komplexeren regulatorischen 

Rahmenbedingungen soll die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats erneut angepasst 

werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

1. § 6 Abs. (3) der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(3)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten erstmals für das Geschäftsjahr 2025 eine 

feste Vergütung, die für ein Aufsichtsratsmitglied Euro 17.000,-- beträgt. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält das 5-fache, sein Stellvertreter das 3-fache dieser 

Vergütungen. 

Weiterhin erhält jedes Aufsichtsratsmitglied in den Geschäftsjahren, in denen der 

aus der Division des Gesamtbetrages der Dividendenausschüttung durch die 

Anzahl der insgesamt ausgegebenen Stamm- und Vorzugsaktien errechnete 

Betrag je Aktie Euro 0,12 übersteigt, eine zusätzliche Vergütung von Euro 625,-- 

für jeweils Euro 0,03, die über Euro 0,12 je Aktie ausgeschüttet werden. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält das 5-fache, sein Stellvertreter das 3-fache dieser 

Vergütungen. 

Darüber hinaus erhält jedes Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von 

EUR 1.000,--. Ein Ersatz der baren Auslagen ist mit dem Sitzungsgeld abgegolten. 
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Die jeweilige ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallende Umsatzsteuer 

wird den Aufsichtsratsmitgliedern erstattet. 

Die Aufsichtsratsvergütungen sind unverzüglich nach der jeweiligen 

Hauptversammlung zur Zahlung fällig, die über das jeweilige Geschäftsjahr 

beschließt. Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres 

aus dem Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig." 

2.  Die unter Ziff. 1 dieses Tagesordnungspunktes genannte Satzungsänderung ersetzt 

mit Beginn ihrer Wirksamkeit die derzeitige Regelung zur Vergütung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats und findet mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 Anwendung. 

Teilnahmebedingungen 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Einhell Germany AG ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in Stück 6.283.200 

Stammaktien und Stück 5.040.000 Vorzugsaktien. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Im Zeitpunkt 

der Einberufung bestehen also 6.283.200 Stimmrechte. Die Einhell Germany AG hält im Zeitpunkt der 

Einberufung keine eigenen Aktien. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Stamm- und Vorzugsaktionäre und zur 

Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Stammaktionäre nach § 8 Abs. (1) der Satzung berechtigt, 

die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs nicht 

mitzurechnen ist, also bis zum Ablauf des 27. Juni 2025, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter 

der folgenden Adresse oder E-Mail-Adresse anmelden: 

Einhell Germany AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des 

Stimmrechts reicht gemäß § 8 Abs. (2) der Satzung ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den 

Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, d. h. auf den 12. Juni 2025, 
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24.00 Uhr (MESZ), („Nachweisstichtag“). Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft 

unter der vorgenannten Adresse oder E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht 

mitzurechnen sind, also spätestens bis zum Ablauf des 27. Juni 2025, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. 

Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres 

Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Der Nachweisstichtag ist der maßgebende Stichtag im Hinblick auf die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts. Gemäß 

§ 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung (Stamm- und Vorzugsaktionäre) oder für die Ausübung des Stimmrechts (nur 

Stammaktien) als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme sowie 

der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum 

Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag beziehungsweise der Anmeldung ist keine Sperre für die 

Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes verbunden. Aktionäre können deshalb auch nach erfolgter 

Anmeldung weiterhin frei über ihre Aktien verfügen. Eine Verfügung nach dem Nachweisstichtag hat 

keine Auswirkungen auf die Teilnahmeberechtigung und die Berechtigung zur Ausübung des 

Stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien halten und erst danach Aktionär 

werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder 

zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat hingegen keine Bedeutung für eine 

eventuelle Dividendenberechtigung. 

Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung 

Stammaktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, 

z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im 

Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den 

vorstehenden Bestimmungen im Abschnitt „Voraussetzung für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr 

als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer 

Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen ist die Vollmachterteilung vom 

Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss dabei vollständig sein und darf 
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nur die mit der Stimmrechtsausübung verbundenen Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere mit diesen 

gleichgestellte Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen bevollmächtigen wollen, werden 

gebeten, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Auf das besondere Verfahren nach § 135 Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen. 

Die Erteilung der Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber 

der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, 

dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 

vorweist. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung per Post oder E-Mail an die Gesellschaft 

spätestens bis zum 3. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift oder E-Mail-

Adresse 

Einhell Germany AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

E-Mail: vollmachten@linkmarketservices.eu 

übermittelt, geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der 

Gesellschaft. 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch 

Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis der Bevollmächtigung 

erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den 

vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Wir bitten unsere Aktionäre zur organisatorischen Erleichterung, Vollmachten, Nachweise der 

Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten, soweit diese postalisch übermittelt werden, bis 

Donnerstag, den 3. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang bei der Gesellschaft) zu übermitteln. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht 

das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 

Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.einhell.com/HV2025 zum Download zur Verfügung. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

Stammaktionäre können sich für die Stimmabgabe auch durch die von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis 
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des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen im Abschnitt „Voraussetzung für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich.  

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post oder E-Mail 

an die vorstehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung“ genannte 

Anschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens 3. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder 

widerrufen werden. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 

erschienenen Stammaktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in 

der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Ein entsprechendes 

Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.einhell.com/HV2025 zum Download zur 

Verfügung.  

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 

in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die 

Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur 

Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur 

Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 

oder zu – mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG – 

bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären oder zu etwaigen vor der Hauptversammlung 

gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären 

vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen weder im Vorfeld noch während der 

Hauptversammlung Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen 

entgegen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 

Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt 

insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Rechte der Aktionäre 

Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Stamm- und Vorzugsaktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von Euro 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden, wenn das Verlangen der Gesellschaft mindestens 

30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 3. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), schriftlich zugegangen 
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ist. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Ergänzungsverlangen bitten wir an folgende Adresse zu senden: 

Einhell Germany AG 

Vorstand 

Wiesenweg 22 

94405 Landau an der Isar 

Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG 

nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 

der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 

bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse https://www.einhell.com/HV2025 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG 

Darüber hinaus können Stamm- und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen 

Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie 

Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers bzw. des Aufsichtsrats übersenden. Gegenanträge und 

Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:  

Einhell Germany AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

E-Mail: gegenantraege@linkmarketservices.eu 

Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats 

zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß 

§ 127 AktG einschließlich einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung im Internet unter https://www.einhell.com/HV2025 veröffentlichen, wenn sie der 

Gesellschaft spätestens bis zum 19. Juni 2025, 24.00 Uhr (MESZ), unter der vorgenannten Adresse 

oder E-Mail-Adresse zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröffentlichung 

gemäß § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 

von Aktionären bleiben für die Veröffentlichung unberücksichtigt. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und einer etwaigen Begründung kann die Gesellschaft 

unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen. Wahlvorschläge werden zudem 
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nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 

vorgeschlagenen Person enthalten. 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich 

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen. 

Veröffentlichungen auf der Internetseite 

Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG sowie weitergehende Erläuterungen zu den 

Rechten der Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.einhell.com/HV2025 

zugänglich.  

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse 

bekannt gegeben. 

Datenschutz 

Zur Durchführung der Hauptversammlung und um Aktionären die Teilnahme an und die Ausübung von 

Rechten im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen, verarbeitet die Gesellschaft 

personenbezogenen Daten. Darüber hinaus werden diese Daten für damit in Zusammenhang stehende 

Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z. B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) 

verwendet. 

Nähere Informationen zum Datenschutz sind über die Internetadresse https://www.einhell.com/HV2025 

abrufbar. Die Einhell Germany AG sendet diese Informationen auf Anforderung auch in gedruckter Form 

zu. 

Landau an der Isar, im Mai 2025 

Einhell Germany AG 

Der Vorstand 


